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Einleitung

Nach der Grundregel unserer Finanzverfassung, nach 
Art. 104 a Abs. 1 GG, tragen der Bund und die Länder 
gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben ergeben. Diese allgemeine Regel für die 
Ausgabenverteilung läßt viele Fragen offen. Sie bezieht sich 
einmal nur auf die Gesetzgebung, die Verwaltung und die 
Ertragshoheit hinsichtlich der Steuern, sagt aber nichts zu 
anderen Abgabearten, etwa zu Gebühren, Beiträgen und 
sonstigen Geldabgaben. Vor allem aber ist der Begriff der 
»Aufgabenverantwortung« näherer Klärung bedürftig. Im 
Gegensatz zum amerikanischen System teilt das Grundge
setz die Kompetenzen nämlich nicht nach Sachgebieten 
zwischen dem Bund und den Ländern auf, vielmehr ist dem 
Bund vielfach die Gesetzgebung übertragen, während die 
Vollziehung ebenso wie die Rechtsprechung, von der Revi
sionsinstanz abgesehen, den Ländern überlassen wird1. 
Aber auch mit dieser Aussage ist für unser Thema nicht viel 
gewonnen, dürfte doch zunächst weniger die Kompetenz
verteilung zwischen Bund und Ländern interessieren als die 
Frage, ob eine Aufgabe überhaupt von einem Hoheitsträger 
wahrzunehmen ist, oder ob sie vielmehr den Privaten über
lassen werden kann oder muß. Erst nach Beantwortung 
dieser Vorfrage stellt sich die Finanzierungsproblematik, 
die nach der genannten Grundregel zu lösen ist.

Eine Staatsaufgaben- und -ausgabenlehre kann nicht un
mittelbar an die volkswirtschaftliche Lehre von den Öffentli
chen Gütern anknüpfen, etwa nach der Formel: Die Ge
währleistung eines öffentlichen Gutes ist eine öffentliche 
Aufgabe, diese ist aus allgemeinen Steuermitteln zu finan
zieren2 . Es kann daher im Rahmen meiner verfassungs
rechtlichen Eingangsbemerkungen dahingestellt bleiben, 
ob das Bildungswesen und insbesondere auch die Hochschu
len Institutionen sind, die externe Effekte implizieren3 und
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die deshalb nicht durch die unmittelbar Begünstigten, näm
lich die Studierenden, finanziert werden sollten, sondern 
durch die Allgemeinheit.4

Vielmehr muß es darauf ankommen zu zeigen, ob eine 
normativ abgesicherte Staatsaufgabenlehre zur Frage der 
Hochschul- und der Studienfinanzierung Antworten bereit 
hält.

B. Hauptteil

L  Staatsaufgaben5

Zunächst: Staatsaufgaben dürfen nicht mit Staatszielen 
verwechselt werden6. Staatsziele, wie die Verwirklichung 
der sozialen Gerechtigkeit oder des Gemeinwohls, wie sie 
etwa in der Formel von der Bundesrepublik als sozialem 
Bundesstaat vorgegeben sind7, lassen sich zwar ohne Mühe 
im Grundgesetz wie in jeder modernen Verfassung finden, 
sie sind aber zu abstrakt und vieldeutig, um als Handlungs
anweisungen an die Staatsorgane dienen zu können. Nur 
wenn eine Staatszielbestimmung soweit konkretisiert ist, 
daß sie als Handlungsprogramm, wenn auch mit einer gro
ßen Bandbreite möglicher Ausführungsarten, angesehen 
werden kann, nur dann hat sich die Staatszielbestimmung 
zur Staatsaufgabe konkretisiert8 . Staatsaufgaben in diesem 
Sinn sind gleichzusetzen mit öffentlichen Aufgaben9. Sie 
obliegen dem Staat oder anderen juristischen Personen des 
Öffentlichen Rechts. Es empfiehlt sich nicht, Aufgaben, die 
von allgemeinem Interesse sind, die aber von Privaten wahr
genommen werden, etwa die Tätigkeit der Presse, ebenfalls 
als öffentliche Aufgaben zu qualifizieren, weil trotz vielfälti
ger Verschränkungen von Staat und Gesellschaft der Staat 
einem Sonderrecht sowohl für die Aufgabenwahrnehmung 
wie für deren Finanzierung unterliegt10. Trotz dieser grund
sätzlichen Möglichkeit und Notwendigkeit einer Unter
scheidung von öffentlichen oder staatlichen Aufgaben ei
nerseits und einer im Allgemeininteresse von Privaten wahr
genommenen Aufgabenerfüllung andererseits ist aber fest
zuhalten, daß es Aufgaben gibt, die sowohl vom Staat, nach 
öffentlichem Recht, wie von den Privaten, nach Privatrecht,
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wahrgenommen werden. Als aktuelles Beispiel sei der U m 
weltschutz genannt.

D er verfassungsrechtlichen Staatsaufgabenlehre ist es 
bisher noch nicht gelungen, eine Rangordnung der vom 
Staat zu erfüllenden Aufgaben aufzustellen11. Genannt wer
den zwar an erster Stelle die Existenzsicherung, wozu die 
Erhaltung der unverzichtbaren natürlichen Grundlagen des 
Lebens gehören soll (Luft, Wasser, Nahrungsmittel, Ener
gie), die wirtschaftliche Sicherheit und alles das, was zur 
»Daseinsvorsorge« zählt. Sogenannte »höhere Bedingun
gen des Daseins«, die in der Entfaltungsfreiheit des A rt. 2 
Abs. 1 GG verortet werden, wie »Bildung und Ausbildung, 
räumliche und geistige Kommunikation, Sport, Unterhal
tung und Kultur«12, sollen erst danach erfüllt werden müs
sen. Man wird solchen Prioritätskatalogen kaum Verfas
sungskraft zubilligen können; vielmehr hängt es von der 
konkreten politischen Lage ab, wie der Staat innerhalb der 
zu erfüllenden Aufgaben, gesteuert durch Kompetenzvor
schriften, durch Grundrechte und Verfassungsgrundsätze 
wie insbesondere das Verhältnismäßigkeitsprinzip, seinen 
Verfassungspflichten nachkommt. Dem Staat ist über einen 
grundgesetzlich gesicherten Minimumstandard hinaus — 
man denke etwa an den Schutz werdenden Lebens und die 
Grundlagen der inneren und äußeren Sicherheit -  freige
stellt13, welche Aufgaben er in welchem Umfang wahr
nimmt, wenn er dabei die Bereiche achtet, die dem Einzel
nen oder Gruppen eigenverantwortlich überlassen sind, wie 
z. B. die Schutzzonen der Familien14 oder der Religionsge
meinschaften15.

Die fast unumschränkte staatliche Omnipotenz bei der 
Entscheidung über das Ob einer Aufgabenwahmehmung 
geht verloren bei den »Modalitäten der Aufgabenerfül
lung«16. Die vornehmlich politisch zu treffende Prioritäten
wahl wird dann deutlich rechtlich, auch verfassungsrechtlich 
eingebunden; dies gilt ebenso für die Möglichkeiten der 
Finanzierung17. Oder anders: Die Wahl zwischen der Grün
dung eines neuen Krankenhauses oder einer neuen Univer
sität bleibt rechtlich unkontrolliert. Ist die Entscheidung für 
die Universität gefallen, dann greift ein umfangreicher nor
mativer Datenkranz ein, von den Verfassungsbestimmun-
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gen der Art. 5, 91 a, b GG 18 über haushaltsrechtliche 
Bestimmungen bis hin zur Benutzungsordnung für die Uni
versitätsbibliothek. Das Bundesverfassungsgericht hat diese 
Unterscheidung im Numerus-Clausus-Urteil19 insofern etws 
verwischt, als es zwar zurecht deutlich den Zusammenhang 
zwischen der Berufsfreiheit des Art. 12 GG und dem Recht 
auf freie Wahl der Ausbildungsstätte herausgestellt hat20. 
Die Aussage: »Das Freiheitsrecht wäre ohne die tatsächli
che Voraussetzung, es in Anspruch nehmen zu können, 
wertlos. Demgemäß geht der Entwurf für ein Hochschulrah
mengesetz von der Berechtigung eines jeden Deutschen 
aus, das von ihm gewählte Hochschulstudium durchzufüh
ren, wenn er die für dieses Studium erforderliche Qualifika
tion nachweist«21 -  diese Aussage ist aber insofern mißver
ständlich, als sie im Zusammenhang mit der Bemerkung des 
Gerichts, daß Beschränkungen bei der Zulassung zur Aus
bildung nicht einer Berufslenkung dienen dürften, den Ein
druck erwecken könnten, der Staat sei dazu verpflichtet, die 
Nachfrage nach Ausbildungskapazität unumschränkt be
friedigen zu müssen. Das Gericht hat aber andererseits die 
Frage eines einklagbaren Individualanspruchs des Staats
bürgers auf Schaffung von Studienplätzen ausdrücklich of
fengelassen und die Teilhabe an Bildungseinrichtungen un
ter den Vorbehalt des Möglichen gestellt22. Was der Einzel
ne von der Gesellschaft vernünftigerweise beanspruchen 
könne, habe in erster Linie der Gesetzgeber in eigener 
Verantwortung zu beurteilen. Der Gesetzgeber habe bei 
seiner Haushaltswirtschaft auch andere Gemeinschaftsbe
lange zu berücksichtigen und den Erfordernissen des ge
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen23.

Da eine evidente Verletzung des sozialstaatlichen Verfas
sungsauftrags zur Bereitstellung von Bildungskapazitäten, 
der ein einklagbarer Anspruch auf Schaffung solcher Kapa
zität gegenüberstünde, praktisch kaum vorkommen wird, 
kann sich unsere Fragestellung im folgenden darauf konzen
trieren, wie die vom Staat in freier Prioritätenentscheidung 
gegründeten Universitäten zu finanzieren sind.
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2. Steuern24

W enn die Behauptung richtig ist, daß die öffentliche 
Finanzwirtschaft den ordnungspolitisch wichtigsten Beitrag 
dadurch leisten kann, daß »der Staat versucht, wo immer 
möglich, das Selbstinteresse der Nutzer und Zahler und das 
der Anbieter öffentlicher Leistungen mit Hilfe von direkten 
Anreizen, Sanktionen und Kontrollen mit dem Gemeinin
teresse zu verknüpfen«25, dann ist die Hochschulfinanzie
rung durch Steuern nicht der Weisheit letzter Schluß. Im  
folgenden soll gezeigt werden, welche alternativen Möglich
keiten rechtlich bestehen, um den gewachsenen und wach
senden Finanzbedarf für die öffentliche Aufgabe »Hoch
schulbildung« zu decken.

Zunächst ist aber noch zu den Steuern klarzustellen: 
Entscheidet sich der Gesetzgeber für die Finanzierung 
durch Steuern, dann ist er an die grundgesetzlichen Voraus
setzungen für die Steuererhebung nach den Art. 104 a ff. 
GG gebunden, d .h . er kann sich über den dort vorausge
setzten Steuerbegriff nicht hinwegsetzen. Steuern sind da
nach »Geldleistungen, die nicht Gegenleistung für eine 
besondere Leistung darstellen und von einem Öffentlich- 
rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen 
allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an 
den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft«26. Der Steuer
charakter einer Abgabe bleibt nach dieser gesetzgeberi
schen Definition also durchaus erhalten, wenn das Aufkom
men aus der Abgabe für einen bestimmten Zweck gebunden 
wird, wenn etwa ein Teil des Einkommenssteueraufkom
mens für die Universitäten abgezweigt würde27. Das Prinzip 
der Gesamtdeckung, wonach die Gesamtheit der staatlichen 
Ausgaben aus der Gesamtheit der staatlichen Einnahmen zu 
bestreiten ist, steht dem nicht entgegen, da die sogenannte 
Nonaffektation lediglich ein haushaltsrechtlicher, kein ver
fassungsrechtlicher Grundsatz ist28.

Mit einer allgemeinen Steuererhebung zugunsten be
stimmter Zwecke29 wird aber dem Grundanliegen der vor
gelegten alternativen Hochschulfinanzierungsmodelle nicht 
Rechnung getragen, geht es diesen doch um die Herstellung 
des Zusammenhangs zwischen Leistungsempfängern und 
Belasteten, d .h . um die Konstituierung einer Solidarge-



meinschaft der Akademiker anstelle des bisherigen Sy
stems, nach dem die Gesamtheit der Steuerzahler das Stu
dium einer privilegierten Minderheit trägt30.

3. Sonderabgaben31

Hier wird der verfassungsrechtliche Boden schwankend. 
Werden Zwecksteuern als allgemeine Lasten mit spezieller 
Bindung generell für zulässig gehalten,32 so gilt dies keines
wegs für die Sonderabgaben33. Sollen diese die bundesstaat
liche Ordnungs- und Ausgleichsfunktion der grundgesetzli
chen Bestimmungen über die Aufteilung der Gesetzge
bungskompetenzen und des Steueraufkommens zwischen 
Bund und Ländern nicht aus den Angeln heben, dann 
müssen Steuern und außersteuerliche Abgaben deutlich 
voneinander abgegrenzt und dürfen Sonderabgaben nur 
unter eng umgrenzten Voraussetzungen erhoben werden. 
Es wird an dieser Stelle erforderlich, die hierzu vom Bun
desverfassungsgericht entwickelten Kriterien darzustellen, 
weil die Sonderabgabe als das wesentliche Instrument für 
die alternativen Hochschulfinanzierungsmodelle in Be
tracht kommt, will man nicht auf die eher individuelle 
Gebühren- oder Beitragslösung ausweichen. Das Gericht 
betont in der wichtigsten Entscheidung, die zum Thema 
Sonderabgaben erging, im Urteil zum Ausbildungsplatzför- 
derungsgesetz34, daß für Sonderabgaben wenig Raum sei. 
Die finanzverfassungsrechtlichen Grenzen des Grundgeset
zes gehörten zum Kernbereich der bundesstaatlichen Struk
tur und dürften nicht durch Erhebung »parafiskalischer«35 
Sonderabgaben unterlaufen werden36. Es sei außerdem zu 
bedenken, daß der mit einer Sonderabgabe in Anspruch 
Genommene regelmäßig zugleich Steuerpflichtiger ist. Die 
Gefährdung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung37 und des 
Verfassungsgrundsatzes der Vollständigkeit des Haushalts
plans38 machen es nach Auffassung des Gerichts erforder
lich, für die Erhebung von Sonderabgaben eine besondere 
Rechtfertigung zu suchen; die Sonderabgabe müsse sich auf 
einen besonderen Zurechnungsgrund stützen lassen39. Die 
einzelnen Kriterien, die das Gericht im folgenden in A n
knüpfung und Verfeinerung seiner Rechtsprechung zum 
Vorhegen dieses besonderen Zurechnungsgrundes auf stellt,
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schaffen insgesamt ein dichtes rechtliches Regime für die 
Handhabung von Sonderabgaben, welches die Prognose 
erleichtert, ob die Einführung einer sogenannten Akademi
kersteuer verfassungsrechtlich Bestand haben könnte. Kei
ne Bedenken bestehen in Bezug auf die Homogenität des in 
Anspruch genommenen Personenkreises. Eine gesellschaft
liche Gruppe soll nämlich nur dann mit einer Sonderabgabe 
belastet werden dürfen, »wenn sie durch eine gemeinsame, 
in der Rechtsordnung oder in der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit vorgegebene Interessenlage oder durch besondere 
gemeinsame Gegebenheiten von der Allgemeinheit und 
anderen Gruppen abgrenzbar ist«40. Dies wird für die Grup
pe der Studierenden trotz mancher Auflösungserscheinun
gen zu bejahen sein. Das Gericht hat dies auch für die 
»Arbeitgeber« angenommen, als die »Gruppe von Unter
nehmen mit zwanzig und mehr Beschäftigten«. Zum zwei
ten kann auch davon ausgegangen werden, daß »eine spezi
fische Beziehung zwischen dem Kreis der Abgabepflichti
gen und dem mit der Abgabeerhebung verfolgten Zweck« 
besteht41. Eine genauere Betrachtung des vom Gericht hier
zu näher Ausgeführten läßt allerdings in Bezug auf die 
»Akademikersteuer« Zweifel aufkommen, denn das Ge
richt läßt es nicht bei der Forderung nach der Sachnähe von 
Abgabepflichtigen zum Abgabezweck bewenden42, sondern 
es fordert »eine besondere Gruppenverantwortung für die 
Erfüllung der mit der außersteuerlichen Abgabe zu finanzie
renden Aufgabe«43. Die Aufgabe, die mit Hilfe des Abgabe
aufkommens erfüllt werden soll, müsse ganz überwiegend in 
die Sachverantwortung der belasteten Gruppe, nicht in die 
staatliche Gesamtverantwortung fallen44. Mit dem Hinweis 
auf die besondere Gruppenverantwortung verdeutlicht das 
Gericht seine Aussage, nach der Sonderabgaben nicht zur 
Erzielung von Einnahmen für den allgemeinen Finanzbe
darf und nicht zur Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben 
dienen dürfen. Allerdings hat sich von diesem Urteil des 
2. Senats der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts45 inso
fern distanziert, als die Merkmale einer besonderen Grup
penverantwortung und -nützigkeit nur bei solchen Abgaben 
vorliegen müssen, »bei denen -  wie es in der Mehrzahl der 
Fälle sein dürfte -  das Aufkommen zumindest primär zur
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Finanzierung vom Gesetz bestimmter Zwecke dient«46. 
Daraus ist zumindest zu entnehmen, daß -  anders als die 
restriktive Tendenz bei der Zulässigkeit von Sonderabgaben 
überhaupt -  die einzelnen Anforderungen vom Gericht 
noch nicht endgültig zementiert sind. Die Antwort auf die 
Frage, ob eine »Akademikersteuer« in einer Ausgestaltung 
als Sonderabgabe dem Kriterium »Sachverantwortung der 
Studierenden« genügen würde, hängt u. a. davon ab, inwie
weit der Staat das Bildungsangebot durch die Hochschule 
als öffentliche Aufgabe begreift. Der entsprechende A k
tionsraum ist, wie eingangs dargestellt wurde, breit. Er wird 
von den im Mittelpunkt unseres Kolloquiums stehenden 
volkswirtschaftlichen Erkenntnissen, ob Bildung als reines 
oder gemischtes öffentliches Gut zu verstehen ist47, ebenso 
mitgeprägt wie von dem traditionellen Verständnis der 
Staatsaufgaben48. Ich hielte es jedenfalls für zulässig, in 
Zukunft die durch ein Hochschulstudium Privilegierten 
durch Sonderabgaben auf die erzielten -  und nachweislich 
überdurchschnittlichen -  späteren Einkünfte zu belasten, 
wobei allerdings ein verfassungsrechtliches Risiko nicht 
übersehen werden darf: Für das Bundesverfassungsgericht 
soll die Sonderabgabe die seltene Ausnahme bleiben, es 
muß eine besondere Gruppenverantwortung nachgewiesen 
werden. Hiermit sind hohe Hürden für die Nutzung des 
bestehenden Bewertungsspielraums geschaffen, die das Ge
richt bisher nur bei vergleichsweise unbedeutenderen Mate
rien überspringen ließ: etwa bei Beitragspflichten nach dem 
Kindergeldgesetz49, bei der Ausgleichsabgabe nach dem 
Milch- und Fettgesetz50, bei der Weinwirtschaftsabgabe51, 
bei bestimmten Kommunalabgaben52 und bei der Schwerbe
hindertenabgabe53. Der Gesetzgeber aber hat sich immer
hin neben der Mineralölbevorratungsabgabe54 auch an eine 
Abwasserabgabe55 gewagt.

Weniger Schwierigkeiten als die besondere Gruppenver
antwortung bereitet die vom Gericht außerdem geforderte 
sachgerechte Verknüpfung zwischen Belastung und Ver
günstigung56, die sogenannte Gruppennützigkeit, die bei 
der »Akademikersonderabgabe« sicherlich gegeben wäre.

Insgesamt könnte eine Sonderabgabe den Zielen dienen, 
die von den alternativen Hochschulfinanzierungsmodellen
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verfolgt werden. Der »fehlende Steuerungsmechanismus 
des derzeitigen Systems«57 würde von einem gerechteren 
Finanzierungssystem abgelöst, das Vergünstigung und Bela
stung individuell zuordnet statt wie bisher kollektiviert58.

4. Gebühren und Beiträgt9

Neben der Sonderabgabe, die ein Gruppenfinanzierungs
modell verwirklicht, kommt eine Individualfinanzierung 
durch Gebühren in Betracht60. Die hierbei zu beachtenden 
verfassungsrechtlichen Schranken liegen vor allem im 
Bund-Länder-Verhältnis und in den Grundrechten. Gebüh
ren sind nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts61 öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die 
aus Anlaß individuell zurechenbarer, öffentlicher Leistun
gen dem Gebührenschuldner durch eine öffentlich-rechtli
che Norm oder sonstige hoheitliche Maßnahmen auferlegt 
werden und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese 
Leistung deren Kosten ganz oder teilweise zu decken62. Die 
individuell zurechenbare Leistung liegt im Bildungsangebot 
einer bestimmten Fakultät. Die Variationsmöglichkeit so
wohl zwischen den einzelnen Fakultäten wie zwischen ein
zelnen Universitäten schafft den Vorteil marktanaloger 
Auswahlmechanismen auf der Angebots- wie auf der Nach
frageseite63. Dabei stehen für die nähere Ausgestaltung der 
Studiengebührenregelung viele Möglichkeiten zur Verfü
gung. So könnte eine Teilkostenregelung vorgesehen wer
den, die mit einem einheitlichen Prozentsatz trotzdem A n
passungsflexibilität bei Nachfrage und Angebot gewährlei
sten würde. Außerdem könnte durch Gebührenerlaß und 
Darlehensgewährung der Zugang zur Universität erleichtert 
werden64. Selbstverständlich sind die bekannten Gebühren
bemessungsgrundsätze: das Kostendeckungs-65, das Ä qui
valenz-66 und das Leistungsfähigkeitsprinzip67, zu berück
sichtigen. Inwieweit der Gesetzgeber verfassungsrechtlich 
verpflichtet ist, auf sie zurückzugreifen, kann hier dahinge
stellt bleiben68.
Zwei Probleme müssen aber abschließend herausgestellt 
werden:



1. eine bundesrechtliche Hochschulfinanzierung durch 
Gebühren stößt auf die Grenze des Art. 75 Nr. 1 a GG, 
wonach der Bund nur die allgemeinen Grundsätze des 
Hochschulwesens regeln darf. Entscheidet er sich gegen die 
Ausnutzung seiner Rahmenkompetenz für ein Gebühren
modell -  nach einer Äußerung der Bundesbildungsministe
rin scheint dies der Fall zu sein - 69, dann ist es den Ländern 
keineswegs verwehrt, von ihrem Gesetzgebungsrecht Ge
brauch zu machen. Das Gebührenrecht zählt zum Verwal
tungsverfahrensrecht i. S. des Art. 84 Abs. 1 GG, womit 
zugleich auf die allgemeine Kompetenzverteilung der Art. 
73 ff. GG verwiesen wird. Führen die Länder, gestützt auf 
ihre Kulturhoheit, Studiengebühren ein, so liegt ein konzer
tiertes Vorgehen nahe, wie dies etwa bei den Verwaltungs
verfahrens- und Polizeiaufgabengesetzen praktiziert wurde.

2. Der Zugang zu Bildungseinrichtungen wird verfas
sungsrechtlich u. a. durch die Berufsfreiheit des Art. 12 GG, 
den Gleichheitssatz des Art. 3 GG und das Sozialstaatsprin
zip des Art. 20 Abs. 1 GG gesteuert70. Eine Gebührenrege
lung müßte deshalb so ausgestaltet werden, daß keine sozia
len Barrieren für die Wahrnehmung eines Grundrechts auf 
Ausbildufigsfreiheit errichtet werden. Ein Darlehensmo
dell, das die Rückzahlung von der Erreichung eines entspre
chend hohen späteren Einkommens abhängig macht, 
scheint mir dem ausreichend Rechnung zu tragen71.

Während Gebühren in Form von Verwaltungs- oder Be
nutzungsgebühren auf individuell zurechenbare Leistungen 
abstellen, knüpfen Beiträge an die Gruppe als Ganzes an72; 
das Einzelmitglied ist als Leistungsempfänger nicht identifi
zierbar bzw. ausschließbar73. Es fehlt also an der unmittel
baren Verknüpfung von Leistung und Gegenleistung74; als 
Beispiele wären zu nennen Erschließungsbeiträge75 oder 
Kurförderungsabgaben76. Deshalb scheint das Gebühren
modell gegenüber einer Beitragserhebung das angemesse
nere Instrument zu sein77.
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C. Schluß

Ein Großteil der Fragen einer Hochschulfinanzierung, 
welche die heikelste Nahtstelle zwischen Staat und Universi
tät ist, mußte offenbleiben78. Vor allem konnte auch nichts 
zu den schwierigen Problemen des Mitteleinsatzes, zu der 
vielfältigen Verantwortungsverteilung zwischen Staat und 
Hochschule gesagt werden, für die das Verfassungsrecht, 
insbesondere die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 III GG, 
ein Eckpfeiler ist. Erst wenn detailliertere Modelle79 einer 
alternativen Hochschul- und Studienfinanzierung vorliegen, 
wird es möglich sein, Anstöße und Grenzen aufzuzeigen, die 
das Grundgesetz für dieses Gebiet liefert. Eines sollte aber 
nochmals verdeutlicht werden: Ein Gesetz der wachsenden 
Hochschulausgaben ist nicht verfassungsindiziert etwa in 
dem Sinne, daß das Studium zum Nulltarif die Lösung ist, 
die vorzugsweise bereit steht, wenn es gilt, die Nachfrage 
nach Hochschulbildung zu befriedigen80. Ein richtig inter
pretiertes Sozialstaatsprinzip legt es vielmehr nahe, denjeni
gen die Kosten zu überbürden, denen die Leistungen zugute 
kommen81, gerade dann, wenn es dem Staat verwehrt sein 
soll, Studienplätze nach berufslenkenden Gesichtspunkten 
bereitzustellen82.

Zusammenfassung

1. Die Ausgabenverantwortung folgt der Aufgabenver
antwortung.

2. Es gibt keinen verfassungsrechtlichen Prioritätenkata
log für die Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben. D er 
Staat bestimmt weitgehend selbst, ob und in welchem Um
fang eine Aufgabe durch ihn oder durch die Gesellschaft 
erfüllt wird.

3. Mit Steuern, auch mit Zwecksteuern, kann im Hoch
schulwesen der erwünschte Zusammenhang zwischen Be
günstigten und Belasteten nicht hergestellt werden.
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4. Eine »Akademikersonderabgabe« würde zwar weitge
hend den Zielen der alternativen Hochschulfinanzierungs
modelle entsprechen. Auch wären die vom Bundesverfas
sungsgericht für Sonderabgaben geforderte Homogenität 
der Gruppe und die Gruppennützigkeit gegeben. Ob aller
dings eine »besondere Gruppenverantwortung« der Studie
renden für die Erfüllung von Hochschulaufgaben vom Bun
desverfassungsgericht bejaht werden würde, ist zweifelhaft.

5. Der Bund könnte, gestützt auf Art. 75 Nr. 1 a GG, eine 
Rahmenordnung für Studiengebühren schaffen; tut er dies, 
so bliebe den Ländern die Ausfüllung der Rahmengebüh
renordnung. Im übrigen könnten die Länder aufgrund ihrer 
Kulturhoheit Studiengebühren erheben, solange der Bund 
von seiner Rahmenkompetenz keinen Gebrauch macht. 
Allerdings dürfte hierdurch der Zugang zu den Universitä
ten nicht unter Verletzung des Gleichheitssatzes erschwert 
werden. Die von den alternativen Hochschulfinanzierungs
modellen vorgesehene Darlehenslösung ist verfassungs
freundlich, weil sie die unterschiedliche Leistungsfähigkeit 
berücksichtigt.

6. Die Finanzierung durch Gebühren ist der durch Beiträ
ge vorzuziehen.

7. Die zur Zeit praktizierte Hochschulfinanzierung ist den 
vorgelegten Alternativmodellen im Hinblick auf die Ver
wirklichung der sozialen Gerechtigkeit unterlegen.

Anmerkungen
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